
MIT DEM GESETZ 
IN KONFLIKT
– WAS NUN?

UNTERSTÜTZUNG DURCH DIE 
JUGENDGERICHTSHILFE

AN WEN KÖNNEN SIE SICH /
KANNST DU DICH WENDEN?
Hansestadt Buxtehude
Fachgruppe Jugend und Familie
Jugendgerichtshilfe
Frau Rammelt 
Bahnhofstraße 7 
21614 Buxtehude

T 04161 501-5178 
F 04161 501-75187
jugendgerichtshilfe@stadt.buxtehude.de
www.buxtehude.de

HINWEIS:
Ein Beratungstermin kann telefonisch, persönlich 
oder per E-Mail mit der Jugendgerichtshilfe vereinbart 
werden. 

F
o
t
o
:
 
©
z
e
p
h
y
r
_
p
/
s
t
o
c
k
.
a
d
o
b
e
.
c
o
m

TIPPS ZUM 
VERHANDLUNGSTERMIN: 
Pünktlich zum Termin erscheinen. 

Bei Krankheit ein ärztliches Attest vor-
legen, dass die Verhandlungsunfähigkeit 
bescheinigt. 

Ruhe bewahren und tief  durchatmen.

Mit klarem Verstand erscheinen (vorher 
keinen Alkohol und keine Drogen konsu-
mieren). 

KOSTENFREI

VERTRAULIC
H

FREIWILLIG
 

F
o
t
o
:
 
©
a
u
r
e
m
a
r
/
s
t
o
c
k
.
a
d
o
b
e
.
c
o
m

F
o
t
o
:
 
©
a
u
r
e
m
a
r
/
s
t
o
c
k
.
a
d
o
b
e
.
c
o
m



WIR BEANTWORTEN 
FRAGEN WIE:
„Was bedeutet die Ladung zur 
polizeilichen Beschuldigtenvernehmung?“

„Kann ich selber auch Zeugen oder 
Beweismittel benennen?“

„Welche Strafe bekomme ich?“

„Was bedeuten die vielen Paragrafen und 
Abkürzungen in der Anklage?“

„Wie läuft eine Gerichtsverhandlung ab?“

„Was bedeutet Jugendarrest?“ 

„Womit muss ich rechnen?“ 

„Bekomme ich einen Eintrag 
ins Führungszeugnis?“

„Bin ich jetzt als „Krimineller“ 
abgestempelt?“

„Muss ich vielleicht in Haft oder gibt es 
auch andere Möglichkeiten?“

WORUM GEHT´S?
Die Jugendgerichtshilfe ist für junge 
Menschen zuständig, die mit dem Gesetz 
in Konflikt geraten sind und zum Zeitpunkt 
der Tat mindestens 14 Jahre, jedoch noch 
nicht 21 Jahre alt sind. 

Die Jugendgerichtshilfe berät und unter-
stützt Jugendliche, Heranwachsende und 
Personensorgeberechtigte während des 
gesamten Verfahrens, also vor, während 
und nach der Gerichtsverhandlung. 

Das Beratungsangebot der Jugendge-
richtshilfe beruht auf Freiwilligkeit, ist 
jedoch unbedingt zu empfehlen, damit die 
Betroffenen im Verfahren die notwendige 
fachliche und pädagogische Unterstützung 
erhalten.

Die Beratung, Unterstützung und Hilfe ist 
kostenlos und gesetzlich verankert im § 52 
SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) 
und im § 38 JGG (Jugendgerichtsgesetz). 

Im Jugendstrafverfahren steht der Erzieh- 
ungsgedanke im Vordergrund, weshalb 
die Jugendgerichtshilfe Informationen über 
die Entwicklung des jungen Menschen, 
die aktuelle persönliche Situation und das 
Umfeld der straffällig gewordenen jungen 
Menschen möglichst frühzeitig in das Ver-
fahren einbringt. 

Auch nach der Gerichtsverhandlung ist 
die Jugendgerichtshilfe weiter für die jun-
gen Menschen da. Sie vermittelt, begleitet 
und beaufsichtigt Weisungen und Auflagen 
des Gerichts. Sollte eine Haftstrafe folgen, 
steht sie auch in dieser Zeit als vertrauter 
Ansprechpartner zur Seite. 
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